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1. Einleitung

Die Grundlage des heutigen Schweizer Asylsystems ist das revidierte Asylgesetz, das 2016 von der
Stimmbevdlkerung mit fast 67% Ja-Stimmen und der Zustimmung aller Kantone angenommen wurde.
Dasneue Asylgesetz (die sogenannte «Neustrukturierung») trat 2019 in Kraft und strebte insbesondere
eine markante Beschleunigung der Verfahren an. Ebenfalls 2019 trat die Integrationsagenda Schweiz
(IAS) in Kraft, welche verbindliche Standardsim Integrationsprozess definierte und die Bundesmittel fir
den Integrationsprozess stark erhéhte.

Neustrukturierung und Integrationsagenda bilden den gesetzlichen und konzeptionellen Rahmen des
heutigen Asylsystems. Sowohl die Neustrukturierung alsauch die Integrationsagenda haben Ziele defi-
niert, die eine Analyse und Bewertung des bestehenden Systems ermdglichen. Sie definieren auch die
unterschiedlichen Zustandigkeiten der drei Staatsebenen. Das heutige Schweizer Asylsystem ist eine
Verbundaufgabe, welche nur in Kooperation und gemeinsamer Koordination erfolgreich funktionieren
kann.

Finf Jahre nach Inkrafttreten des neustrukturierten Asylwesens, im Juni 2024, beauftragte Bundesrat
Beat Jans das Staatssekretariat fur Migration (SEM), eine SOLL-IST-Analyse zum Asylbereich und an-
schliessend eine Strategie mit konkreten Massnahmen zu erstellen. Dieser Prozess sollte in Zusammen-
arbeit mit den interkantonalen Fachdirektorenkonferenzen SODK und KKJPD als auch mit dem Stadte-
verband (SSV) und dem Gemeindeverband (SGV) als Vertretungen der kommunalen Ebene erfolgen,
um alle Perspektiven auf die Verbundaufgabe Asyl in der Strategie abzubilden. Die drei Staatsebenen
steuerndas Projekt inzwischen gemeinsam im Rahmen eines Lenkungsausschusses. Ziel der Asylstrate-
gie 2027 ist es, das bestehende System innerhalb der jeweiligen verfassungsmassigen Zustandigkeiten
weiterzuentwickeln. Die drei Staatsebenen sind Ubereingekommen, bis Ende 2025 an einer Nationalen
Asylkonferenz zu verabschieden:

- eine externe Analyse;
- eine politische Synthese;
- ein politisches Mandat.

Die externe Analyse wurde von Ecoplan verfasst und deckt die Themenbereiche Asyl, irreguldre Migra-
tion, Schutzstatus S und Integration ab. Sie fokussiert auf diese vier Themenbereiche, da sie sich als
Grundlage zur weiteren Entwicklung des Asylsystems eignen. Das jetzige Projekt hat zum Ziel, dieses
Fundament zu starken. Die Auftraggeber sind sich bewusst, dass auch andere Themen im Asylbereich
einer Weiterentwicklung bedlrfen. Diese sollen aber spater angegangen werden — aufbauend auf ei-
nem krisentauglichen undtragfahigen Fundament. In der politischen Synthese werden die Erkenntnisse
der Analyse politisch eingeordnet und Handlungsfelder fir die Weiterentwicklung des Asylsystems auf-
gezeigt. Die politische Synthese wurde von den drei Staatsebenen gemeinsam redigiert. Das politische

Mandat leitet sich aus der politischen Synthese ab. Es wurde ebenfalls gemeinsam von den drei Staats-
ebenen formuliert. Das politische Mandat ist ein Auftrag, Massnahmen und Gesetzesanpassungen zu
entwickeln, um das Schweizer Asylsystem weiter zu verbessern. Eine Roadmap legt zeitliche Eckwerte
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fir die Umsetzung des politischen Mandats fest und verweist auf laufende oder bereits veranlasste
Arbeiten (Beschlisse der Exekutiven sowie parlamentarische Auftrage).

Die Verabschiedung der externen Analyse, politischen Synthese und des politischen Mandats an der
Nationalen Asylkonferenz ist der Abschluss der ersten Phase der Asylstrategie 2027.Sie ist gleichzeitig
der Start von Teil zwei der Strategie, in welcher ein Umsetzungsplaninkl. konkreter Massnahmenerar-
beitet wird.

Die drei Staatsebene haltenals Pramisse fir die weiteren Arbeiten an der Asylstrategie fest, dass sie im
Rahmen der weiteren Arbeiten grundsétzlichan der bestehenden Aufgabenteilung und dem Finanzie-
rungssystem festhalten. Bund, Kantone und Gemeinden sorgen gemeinsam daflr, dass jede Staats-
ebene (ber ausreichende finanzielle Ressourcen verflgt, um ihre Aufgaben wirkungsvoll erfillen zu
kénnen. Die Asylstrategie soll insgesamt nicht zu einer Verschiebung der verfassungsmassigen Aufga-
ben und der entsprechenden finanziellen Lasten unter den staatlichen Ebenen fihren.

Ke rnerkenntnis

Bund, Kantone, Gemeinden und Stadte bekennen sich zum heutigen Asylsystem und zur Integrations-
agenda Schweiz. Sechs Jahre nach Einfihrung dieser beiden Neuerungen, nach einer Periode mit Pan-
demie und hohen Belastungen des Asylwesens stellen die Akteure auf allen Staatsebenen fest, dasssich
die grundlegende Ausrichtung der Neustrukturierung bewahrt hat. Sie tragt zu einer glaubwdrdigen
Asylpolitik bei, welche die humanitére Tradition der Schweiz stiitzt, geltendes Volkerrecht respektiert
und die Wirde der Menschen im Asylsystem wahrt. Die drei Staatsebenen stitzen die im Asylsystem
definierte Aufgabenteilung zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden und bekennen sich dazu, dass
jede Staatsebene auch kinftig die ihr im Gesetz zugeschriebenen Aufgaben und Zustandigkeiten ver-
lasslich wahrnimmt. Sie stellen aber auch fest, dass das System insbesondere in Phasen starker Belas-
tung an Grenzenstdsst und an Effizienz einbiisst. Geriet dasSystem in den letztenJahren unter Druck,
kam es verschiedentlich auch zu Differenzen und Spannungen zwischen Bund, Kantonen, Stadten und
Gemeinden. Aus Sicht der drei Staatsebenen besteht somit Bedarf, das Asylsystem weiterzuentwickeln
und weiter zu verbessern.

2. Europdische und internationale Zusammenarbeit im Asyl- und Migrationsbereich

Bund, Kantone, Gemeinden und Stadte bekennen sich zum internationalen Fllchtlingsschutz und zur
Teilnahme der Schweiz an Schengen und am Dublin-System. Als assoziierter Staat profitiert die Schweiz
in erheblichem Massvon den européaischen Kooperationsmechanismenim Bereich der Inneren Sicher-
heit, der Migrationssteuerung und des Asylwesens. Die institutionelle Anbindung an den Schengen-
/Dublin-Besitzstand ermoglicht es der Schweiz, sich gemeinsam mit den Mitgliedstaaten diesen Her-
ausforderungen zu stellen und im Rahmen gemeinsamer Standards und Informationssysteme grenz-
Uberschreitend zu handeln.

Im Bereich Schengen gewéhrleistet insbesondere der Zugang zum SchengenerInformationssystem (SIS)
einen wirksamen Beitrag zur Wahrung der offentlichen Sicherheit. Die Behorden aller Staatsebenen
konnen dank dieses Instruments sicherheitsrelevante Informationen rasch undinternational abgestitzt
verfligbar machen. Gleichzeitig vereinfacht der Wegfall systematischer Grenzkontrolleninnerhalb des
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Schengen-Raums die Mobilitdt von Personen zur Pflege personlicher und familidgrer Beziehungen und
die Abwicklung grenziberschreitender wirtschaftlicher und touristischer Aktivitaten.

Dublin wiederum bildet die Grundlage fir eine koordinierte Zustéandigkeitsregelung beider Durchfiih-
rung von Asylverfahrenin Europa. DasSystem erlaubt es, Mehrfachgesuche zuvermeiden und die Ver-
antwortung fir die Durchfiihrung eines Verfahrens klar einem Mitgliedstaat zuzuweisen. Auch wenn
das Dublin-System nicht optimal funktioniert, bleibt es ein zentraler Pfeiler des europaischen Asylsys-
tems. Die drei Staatsebenen anerkennendie strukturellen Vorteile des Systems. Seit ihrer Assoziierung
an Dublin hat die Schweiz fast viermal mehr Personen ins Ausland Uberstellt als Gbernommen: Die
Schweiz profitiert erheblich von Dublin.

Mit dem EU Asyl-und Migrationspakt wird auch das Dublin-System weiterentwickelt. Der EU-Pakt strebt
insbesondere folgende Ziele an: Die irregulare Migration nach Europa und die Sekundarmigration in-
nerhalb Europas sollen verringert und das europaische Asylwesen soll krisenresistenter werden. Ziel ist
es, die besonders belasteten Staaten Uber einen Solidaritatsmechanismus zu entlasten. Im Gegenzug
sollen sich wieder alle Staatenan Dublin beteiligen. Bund und Kantone unterstitzen den EU-Pakt und
die Schweizer Beteiligung daran. Zusammen mit den Weiterentwicklungen des Schengen/Dublin-Be-
sitzstands hat das Parlament wahrend der Herbstsession 2025 auch einer ausgewahlten Beteiligung der
Schweiz am Solidaritatsmechanismus zugestimmt. Diese Zustimmung erfolgte unter der Bedingung,
dass das Dublin-System fir die Schweiz im Wesentlichen funktioniert. Sollte es zu einem Referendum
kommen, hat die Schweizer Stimmbevolkerung das letzte Wort zum EU-Pakt.

3. Asyl

3.1. Erkenntnisse

Das Asylwesen ist eine Verbundaufgabe von Bund, Kantonen, Stadten und Gemeinden. Damit dieses
System funktionieren kann, muss jede Staatsebene ihre Verantwortung wahrnehmen und daflr auch
mit den nétigen Ressourcen ausgestattet sein. Dies gilt als Pramisse fir die Analyse in diesem Bereich:
Kann eine der drei Staatsebenen die an sie gestellten Aufgaben nicht mehr ausreichend erfillen, wirkt
sich das auf die anderen Staatsebenenaus. Vor allem die kommunale Staatsebene kannweder Perso-
nen noch Aufgabenweiterreichen, wie die Analyse zeigt. Aus diesem Grund ist das Funktionieren jeder
einzelnen Staatsebene entscheidend fir das Funktionieren des Gesamtsystems.

Die Neustrukturierung des Asylbereichs hat sich im Bereich der Verfahren grundsatzlich bewahrt. Die
Zielgrosse bei der Schutzquote wird erreicht und die Qualitdt der Verfahren kann mit Blick auf die Be-
schwerde- und die Entscheidbestandigkeitsquote!® grundsatzlich als gut bewertet werden. Das System
bietet grundsatzlich jenen Menschen Schutz, die daraufangewiesensind. Trotz der ausserordentlichen
Belastung durch die COVID-Pandemie, die Aktivierung des Schutzstatus S und den stark gestiegenen
Asylgesuchszahlenab Mitte 2022 blieb das Schweizer Asylsystem im Grundsatz funktionsfahig. Dies war
in anderen europaischen Staaten nicht immer der Fall. Die hohen Asylgesuchszahlen ab Mitte 2022

1 Die Entscheidbestandigkeitsquote bezeichnet den Anteil der SEM-Entscheide, welche unverdndert rechtskraftig bleiben.
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warenfir das Asylsystem deshalb besonders belastend, weil die Ressourcen bei Bund, Kantonen, Ge-
meinden und Stadten bereits durch die Bewaltigung des Schutzstatus S gebunden waren.

Positiv zu bewertenist, dass der Anteil der beschleunigten Verfahrenim Analysezeitraum deutlich tber
der Planungsvorgabe liegt (>40 % statt 32 %) und dass der Anteil der erweiterten Verfahren (30 %) dem
Planwert (28 %) entspricht. Anhand dieser beiden Auswertungen zeigt sich, dasssich die Aufteilung des
Systems inverschiedene Verfahrenstypen bewéahrt hat. Die Analyse zeigt jedoch auch, dass der Planung
seinerzeit Annahmen zugrunde lagen, die sich teilweise als unzutreffend erwiesen haben. Zur Optimie-
rung des Systems gilt es nun, diese Abweichungenvon den Planungsannahmen systematisch zu reflek-
tieren und die Steuerungsgrundlagen entsprechend anzupassen.

Bei den erweiterten Verfahren wurden strukturelle Schwéachen festgestellt: Mit einer durchschnittli-
chen Verfahrensdauer von 240 bis 431 Tagen (gegenlber einem Zielwert von 90 Tagen) konnten die
ErwartungenandasSystem nicht erfillt werden. Daraus ergaben sich verschiedene Problemstellungen:
Die lange Verfahrensdauer fihrt zu einem stark erhéhten Unterbringungsbedarfauf allen drei Staats-
ebenen. Diestrifft insbesondere die Kantone, Gemeinden und Stadte, da Asylsuchende nach einer Auf-
enthaltsdauer von maximal 140 Tagen den Kantonen zugeteilt werden missen. Diese Belastung ver-
schérft sich noch im Falle von vorzeitigen Zuweisungen (vor Ablaufvon 140 Tagen ohne Asylanhérung),
wie sie einmalig Ende 2020 durch den Bund aufgrund Unterbringungsknappheit angewendet wurde.
Fir die Kantone und Gemeinden, insbesondere in Regionen mit knappem Wohnungsangebot, ist die
Bereitstellung integrationsgeeigneter Unterkinfte bei vielen hiangigen Fallen schwer leistbar. Ebenso
werden bei aussergewohnlichen Belastungen die Regelstrukturen — etwa Schule, Sozialhilfe oder Be-
treuung und Gesundheitsdienstleistungen — noch zusatzlich gefordert und teilweise Uberfordert, weil
der Integrationsauftrag ungeklartist. Die langen erweiterten Verfahren stellen Kantone und Gemein-
den zudemvor dasProblem, dass integrationsrelevante Anschlussprozesse verzogert und bei einer spa-
teren Ablehnung des Gesuchs der Wegweisungsvollzug erschwert werden. Die hohe Auslastung dieser
Systeme der Unterbringungs- sowie der Regelstrukturen veranlasste die Schweiz, ihre Beteiligung am
Resettlement-Programm flir anerkannte Fllichtlinge des Hohen Fliichtlingskommissars der Vereinten
Nationen (UNHCR) vorlibergehend zu sistieren. Dadurch kamen bewahrte humanitare Instrumente
Uber einen langeren Zeitraum nicht zur Anwendung.

Die ungentgende Schwankungstauglichkeit stelltein zentrales Problem des Asylsystems dar. Die letzten
sechs Jahre warenvon betrachtlichen tber- und unterjahrigen Schwankungen gekennzeichnet, die auf
allendrei Staatsebenen splrbar wurden. Ein sichtbares Merkmal der Schwankungstauglichkeit sind die
zur Verflgung stehenden Unterbringungsstrukturen: Diein der Neustrukturierung geplanten 5’000 per-
manenten Unterbringungsplatze in den Bundesasylzentren (BAZ) konnten bis heute nicht aufgebaut
werden und temporare Strukturen missen die Licken schliessen — mit negativen Folgen fir Effizienz,
Steuerbarkeit und Kapazitdtsplanung der Kantone. Da insbesondere kleinere, dezentrale und nur be-
fristet nutzbare Unterklnfte in Betrieb genommen werden mussten, ergaben sich Mehrkosten bei der
Bereitstellung und beim Betrieb, ohne dass eine verlassliche gemeinsame Unterkunftsplanung moglich
gewesenware. Fehlen ausreichende Puffer auf Bundesebene, geraten die Kantone und Gemeinden bei
kurzfristigen Ausschlagen unverhéltnismassig stark unter Druck. Um dies zu vermeiden, sind mehr dau-
erhaft zur Verflgung stehende Platze in Bundesasylzentren erforderlich.
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Ebenso wichtig fur die Schwankungstauglichkeit des Bundes sind die Personalressourcen: Nur mit aus-
reichendem Fachpersonal kann der Bund bei hohen Asylgesuchseingdngen rasche Verfahren gewahr-
leisten und den Aufbau von Pendenzen vermeiden. Offene Pendenzen, lange Verfahren und hangige
Entscheide erschweren eine verlassliche Planung — sei es flr die Integration oder die Ruckfihrung von
Personen aus dem Asylbereich.

3.2. Handlungsfelder
Erweiterte Verfahren beschleunigen

Die erweiterten Verfahren dauern zu lange. Es sind Prozesse zu etablieren, welche den Anstieg von
Pendenzen verhindern — etwa durch den flexibleren Einsatz von Personal. Gleichzeitig braucht es eine
klare Priorisierung (Behandlungsstrategie), die im besten Fall mit sémtlichen Staatsebenen abgestimmt
wird oder zumindest Kantonen und Gemeinden frih und nachvollziehbar kommuniziert wird. Es gilt zu
prifen, ob gewisse Integrationsmassnahmen (welche auch im Falle einer Rickkehr den betroffenen
Personen einen Vorteil bringen—also im Sinne eines «Dual Intent») bereits vor dem Asylentscheid be-
ginnen kénnen bzw. sollen.

Schwankungstauglichkeit durch Ausbau der Unterbringungskapazitaten auf Bundesebene und Defini-
tionvon Prozessen bei einer besonderen oder ausserordentlichen Lage Asyl sicherstellen

Die dreiStaatsebenen erachten den Aufbau eines schwankungstauglichen Asylsystems nach wie vor als
nicht ausreichend gel6ste Herausforderung und wollen gemeinsam geeignete Lésungsansdtze entwi-
ckeln. Die urspriinglich berechnete Bettenkapazitdtin den Unterbringungsstrukturen des Bundes ge-
nugt nach heutiger Erkenntnis nicht, weshalb grundlegende Anpassungen nétig sind. Die Anzahl aner-
forderlichen UnterbringungsplatzenindenZentren desBundes wird im Rahmen des Postulats 23.3084
«Fehlende Schwankungstauglichkeit im Asylwesen. Losungsvorschldge prasentieren» (Minder) Gber-
prift. Der Bund muss die Plangrosse von dauerhaft verfligbaren 5’000 Platzeninden Zentren des Bun-
des erreichen und mittelfristig erhohen. Ein abgestimmtes, operationell verbindliches Planungsinstru-
ment mit den Kantonen und den Gemeinden zur Prognose der Austritte und zur Abstimmung der Res-
sourcen ist prioritdr umzusetzen. Seitens Kantone und Kommunen sind ebenfalls Planvorgaben zum
Erhalt der Schwankungstauglichkeit zu definieren und es sind temporar nutzbare Unterbringungsstruk-
turen bereitzustellen. Die gemeinsame Nutzung von Temporarstrukturen durch Bund und Kantone/Ge-
meinden soll geprift werden. Gleichzeitig missen die Stufen- und die Notfallplanung des Bundes auf-
einander abgestimmt werden und mit klaren quantitativen Vorgaben und der Definition von verbindli-
chen Prozessen und Zustandigkeiten in den verschiedenen Lagen versehen werden.

Dauerhafte Unterbringungs-und Integrationsfahigkeit sichern

Da sie betrachtliche Vorhalteleistungen erbringen, benétigen die Kantone, Stadte und Gemeinden fi-
nanzielle und planerische Sicherheit fiir den Aufbauvon zweckmassigen Unterbringungsstrukturen. Die
drei Staatsebenen erarbeiten fur die Normallage je fir ihre Ebene Empfehlungen zur Unterbringung
sowie zu einer integrationsfordernden Begleitung. Die Koordination zwischen Unterbringung, Betreu-
ung, Sozialhilfe und Integration muss sowohl auf jeder Staatsebene fur sich als auch zwischen den
Staatsebenen weiter verbessert werden, insbesondere bei lang andauernden Verfahren. Gleichzeitig
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sollen die Kantone prifen, inwiefern sie bei der Integration von Personen im erweiterten Verfahren
eine Vorleistung erbringen kénnen unter dem Motto «dual intent» (also Befahigung zur Integration
oder auch zur Rickkehr). Empfehlungenfir die Normallage zur Unterbringung in Kollektivstrukturenin
der zweiten Phase (d.h. nach BAZ) gewahrleisten nicht nur einen wirdigen Aufenthalt, sondern unter-
stitzen (oder ermdglichen Uberhaupt) den Integrationsprozess, bauen Stigmata ab und fordern die
physische und psychische Gesundheit von Menschen, die vor Krieg und Verfolgung in die Schweiz ge-
flichtet und bisweilen schwer gezeichnet sind. Bei besonderer oder ausserordentlicher Lage kénnen
zugunsten der Flexibilitdt und Schwankungstauglichkeit von den Empfehlungen abgewichen werden.
Als Basis dienen die durch die SODK 2023 gestarteten Arbeiten flr einen Leitfaden zur integrationsori-
entieren Unterbringung in kantonalen Kollektivstrukturen. Auf der kommunalen Ebene ist vor allem die
Ermodglichung einer langfristig integrationsfordernden Wohnsituation eine grosse Herausforderung und
gleichzeitig eine entscheidende Voraussetzung fiir die nachhaltige Integration.

Sicherheit fir alle gewahrleisten

Die Sicherheit ist durch die zustdandigen Behorden fiir alle Betroffenen zu gewahrleisten. Das betrifft
Asylsuchende in staatlichen Unterkiinften (und stellt gerade fur vulnerable Asylsuchende eine beson-
dere Herausforderung dar) — genauso wie anerkannte Fliichtlinge, Personen mit Schutzstatus S und
vorlaufig aufgenommene Personen (VA) und die standige schweizerische Wohnbevolkerung. Adaquate
Massnahmenim Umgang mit kriminellen Asylsuchenden sind zu ergreifen und werden in Kapitel 6 aus-
geflhrt.

4. Schutzstatus S

4.1.Erkenntnisse

Der Schutzstatus S wurde Ende der 90er-Jahre mit dem Ziel konzipiert, gefllichteten Personen im Fall
von Massenankinften rasch und unburokratisch Schutz zu gewadhren, um gleichzeitig das Asylsystem
zu entlasten und funktionsfahig zu halten. Der Schutzstatus S ist grundsatzlich rickkehrorientiert und
gilt so lange, bis der Bundesrat dessen Aufhebung beschliesst. Mit Ausbruch des Kriegsin der Ukraine
im Méarz 2022 wurde der SchutzstatusS zum ersten Mal aktiviert und hat sich grundsatzlich als taugli-
ches Instrument erwiesen: Innert Wochen konnten Tausende von Personen empfangen, unterge-
bracht, in die Regelstrukturen eingebunden und mit einem Status versehen werden, ohne dass das
Asylsystem zusammengebrochen ist. Anfang September 2024 hat der Bundesrat entschieden, den
SchutzstatusS fur Schutzsuchende aus der Ukraine nicht vor dem 4. Marz 2026 aufzuheben, sofern sich
die Lage in der Ukraine bis dahin nicht grundlegend stabilisiert. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung
vom 8. Oktober 2025 entschieden, dass der Schutzstatus S fir Schutzsuchende aus der Ukraine nicht
vor dem 4. Marz 2027 aufgehoben wird, da eine nachhaltige Stabilisierung der Lage in der Ukraine
weiterhin nicht absehbar ist.

Insgesamt sind die Zusammenarbeit und der Effort aller Staatsebenen — unter Mithilfe der Zivilgesell-
schaft —zu wirdigen, da das System zu keiner Zeit zuungunsten der GeflUchtetenausder Ukraine kol-
labierte. Bis Ende Februar 2025 wurden in der Schweiz Gber 115000 Gesuche um den Schutzstatus S
gestellt, alleinin den ersten drei Kriegsmonaten waren esrund 55000 Gesuche. Ende 2022 lebten rund
63000 Personen mit Schutzstatus Sin der Schweiz, Ende 2024 waren es 68°000. Die Aktivierung des
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Schutzstatus S sorgte zu Beginn des Ukraine-Krieges dafir, dass die Registrierung von Asylsuchenden
rasch wieder aufgenommen werden konnte, auch wenn die Mittel fir die Bearbeitung dieser Asylgesu-
che durch die Arbeiten in der Schutzgewahrung S noch lange absorbiert blieben. Es stellten sich aber
auch drangende organisatorische Herausforderungen. Da die Schutzsuchenden sich in den ersten
Kriegswochen Uberproportional oft in urbanen Standorten bei Familienangehdérigen oder bei Gastfami-
lien einquartierten, aber sich erst spater und oftmals unkoordiniert bei den Behoérden der drei Staats-
ebenen meldeten, konnte der ordentliche Verteilschlissel bei den Kantonszuteilungen gemass Asylge-
setzerst ab 22. April 2022, also sechs Wochen nach Aktivierung des SchutzstatusS, durchgesetzt wer-
den. Dashatte zur Folge, dass die Regelstruktur? einiger Kantone, Stadte und Gemeinden, die von den
Schutzsuchenden besonders bevorzugt wurden, wahrend Monaten Uberfordert war.

Die Zusammenarbeit der drei Staatsebenen hat auf einer operativen Ebene rickblickend insgesamt
zwar einigermassen funktioniert. Der Sonderstab Asyl (SONAS) hat massgeblich dazu beigetragenund
den Informationsfluss zwischen den staatlichen Akteuren erleichtert. Dass die Kommunalverbande
ebenfalls in den SONAS aufgenommen wurden, hat sich bewahrt. Gleichwohl schatzten sowohl die
Fachpersonen als auch die politischen Verantwortungstragenden die Zusammenarbeit subjektiv auch
immer wieder als mangelhaft ein, waszu (auch medial kolportierten) Vorwirfen zwischen den Staats-
ebenen fihrte.

Da der SchutzstatusSlange vor der Neustrukturierung des Asylsystems konzipiert und mangels Anwen-
dungsfall auch nie angepasst wurde, zeigte sich rasch, dass er nicht ausreichend in das Gesamtsystem
der Neustrukturierung und der Integrationsagenda eingebettet ist. Dies fihrte zu rechtlichen Unklar-
heitenund Fragenin der Anwendung und auch zu nicht sachlich begriindbaren Ungleichbehandlungen
zwischen Personen mit Status S und anderen Gefllichtetengruppen, insbesondere vorlaufig Aufgenom-
menen. Einige dringende Anpassungen konnten kurzfristig vorgenommen werden (z.B. Einfihrung Pro-
gramm S zur Finanzierung von Unterstitzungsmassnahmen im Spracherwerb und der beruflichen In-
tegration). Eine grundlegendere Aktualisierung und konzeptionelle Einbettung des SchutzstatusSin das
Gesamtsystem konnte allerdings kurzfristig und unter den anhaltenden Belastungen nicht geleistet
werden.

Das SEM war in der Unterbringung und im Verfahrensbereich stark gefordert. Innert kiirzester Zeit
mussten Personal und Instrumente bereitgestellt werden, um die S-Verfahren wahrend sieben Tagen
die Woche zu bearbeiten und dem Informationsbedarf gerecht zu werden. Dabei stellten sich die un-
zureichenden Ressourcen als grosses Problem heraus: Die Zahl der pendenten Asylentscheide stieg von
2021 bis 2024 markant an. Hinzu kamen ab Mitte 2023 Pendenzen beim Schutzstatus S, die sich bis
2024 auf mehrals 4500 hdangige Gesuche erhdhten. ZuBeginn wurden die Gesuche nur nach wenigen
Kriterien geprift. Seit 2023 zeigt sich jedoch eine Tendenz zur starkeren Einzelfallprifung beim Schutz-
statusS, auch weil die Gesuchsstellenden zunehmend unterschiedliche Profile aufweisen und strengere
Vorgaben zur Anwendung kommen. Entsprechend stiegen die durchschnittliche Verfahrungsdauer und
die Zahl der Pendenzen zwischenzeitlich deutlich an.

2 Regelstrukturen sind staatliche Stellen wie Schulen, Berufsbildungsinstitutionen oder das Gesundheitswesen, aber auch
zivilgesellschaftliche Akteure wie die Sozialpartner.
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Die Unterbringung von Personen mit Schutzstatus S war und ist eine grosse Herausforderung fir alle
Staatsebenen, aber insbesondere fir die Kantone, Stadte und Gemeinden. Zu Beginn der Krise waren
die Abldufe und Prozesse kaum definiert, wasangesichts der wichtigen, aber bislang unerprobten Rolle
der Zivilgesellschaft (SFH, Campax) eine besondere Herausforderung darstellte. Die zentrale Erkenntnis
ist hier, dass die Kombinationaus vielen Privatunterbringungen, einer kurzen Verfahrensdauer und un-
klaren Prozessen dazu geflihrt hat, dass die gefliichteten Personen sehr raschin den Kantonen, Stadten
und Gemeinden angekommen sind. Diese waren dadurch stark gefordert bei der Bereitstellung von
kurz-und langfristigen Unterbringungskapazitdten sowie anderen Leistungen der Regelstruktur. Zudem
war die Betreuung, Erstinformation und Alltagsorientierung aufwandiger als bei Personen, die vorher
schon einige Monate in einem BAZ verbracht haben. Dennoch konnte die Unterbringung aller Geflich-
teten aus der Ukraine —auch dank der Zivilgesellschaft — jederzeit sichergestellt werden.

Insgesamt hat sich gezeigt, dassdie Zusammenarbeit der drei Staatsebenen bei der Unterbringung am
besten funktioniert, wenn moglichst wenig von den bestehenden Abldufen und Prozessen (z.B. Verteil-
schlUssel, Privatunterbringung als kantonales Instrument) abgewichen wird.

Das beispiellose Engagement der Zivilgesellschaft bei der Unterbringung von Gefliichteten zu Beginn
des Ukrainekrieges hat die behordlichen Unterbringungsstrukturen wesentlich entlastet, aber auch
neue Herausforderungen und Belastungen fir die Behdrden mit sich gebracht, weil diese die Gastfami-
lien betreuen mussten und weil anfanglich der Verteilschllssel nicht eingehalten werden konnte.

Die Integration der Personen mit SchutzstatusS ist positiv zu beurteilen. Rasch wurde entschieden den
Dual-Intent-Ansatz zu verfolgen, also die Integration zuférdern, ohne von der Riickkehrorientierung ab-
zuweichen. Dazu wurden einerseits das Programm S lanciert, andererseits wurden Hirden betreffend
Zugang zum Arbeitsmarkt reduziert. Der Dual-Intent-Ansatz hat sich als zweckmaéssig erwiesen und die
ergriffenen Massnahmen haben sich bewéahrt. Wahrend das Programm S anfanglich v.a. auf die Sprach-
forderung ausgerichtet war, gelten seit 2024 die Vorgaben und Prozesse der Integrationsagenda. Auch
das bewahrt sich und soll beibehalten werden.

Betreffend Aufhebung des Schutzstatus S und der Rickkehr wurde 2023 von Bund unter Einbezug der
anderen Staatsebenen ein Umsetzungskonzept entworfen, das als Grundlage bei einer Aufhebung des
Status S dienen kann. Allerdings ist das Konzept in gewissen Bereichen nicht mehr aktuell und einige
zentrale Fragen bleiben offen. Zudem wirdim Méarz 2027 die erste Kohorte der Gefliichteten finf Jahre
in der Schweiz sein, falls der Schutzstatus bis dann nicht aufgehoben wird. Diese Personen haben dann
Anspruch auf den Aufenthaltsstatus B bis zur Aufhebung des SchutzstatusS und kénnen ein Hartefall-
gesuch stellen. Das wirft neue Fragen betreffend Rechtsstellung und organisatorischen Abldaufen auf,
die es frihzeitig zu klaren gilt.

4.2. Handlungsfelder
Klare Einbettung des Schutzstatus S ins Asylsystem vornehmen
Unter Einbezug aller drei Staatsebenen braucht es Bestrebungen, den SchutzstatusS und das Pro-

gramm S zeitnah konzeptionell in die Zielsetzungen und die Ausgestaltung des aktuellen Asylsystems
einzubetten, auf das sich Bund, Kantone, Stadte und Gemeinden mit der Neustrukturierung und der
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Integrationsagenda geeinigt haben. Dabei sind auch neue Szenarien zu denken. Es sollen nicht nur die
Erfahrungendes Ukraine-Kriegsals Basis fur die Weiterentwicklung dienen. Diese Bestrebungen bezie-
hen sich auf die Rechtssetzung, die Prozesse und die Zusammenarbeit der drei Staatsebenen sowie auf
Finanzierungsfragen.Zudem ist der Schutzstatusauchin der Notfallplanung zu bertcksichtigen, um die
Kongruenz mit dem Asylsystem in seiner Gesamtheit herzustellen.

Zu Uberprifen sind insbesondere die Unterschiede bei Personen mit unterschiedlichem asylrechtlichen
Aufenthaltsstatus (Schutzstatus, VA, Fliichtlinge). Ebenfalls sind Massnahmen zu treffen, um unbegrin-
deten oder wiederholt gestellten Schutzgesuchen wirksam entgegenzutreten. Zudem st zu klaren, wel-
che Rolle die private Unterbringung bei zukinftigen Massenankinften spielen kann, so dass diese im
Gesamtsystem funktionieren kann, und die proportionale Verteilung auf die Kantone nicht beeintrach-
tigt wird.

Besonderer Handlungsbedarf besteht Uberdies bei der Regularisierung der Integrationsmassnahmen.
Hier sollte auf gemeinsam erarbeitete Wirkungszieleabgesttzt werden, die auf die Integrationsagenda
abgestimmt sind und nicht kurzfristig durch einseitig verordnete Zielwerte ibersteuert werden kénnen.

Umgang mit der Aufhebung des Schutzstatus S und dem Ubergang nach fiinf Jahren kldren

Das 2023 entworfene Umsetzungskonzept zur Aufhebung des SchutzstatusS und der Rickkehr der ge-
flichteten Personen ist nicht mehr aktuell und muss Gberarbeitet werden. Esist sinnvoll, wenn die drei
Staatsebenen diese offenen Fragenfriihzeitig angehen. Es gilt insbesondere, eine tragfahige Losung fr
die finanzielle Unterstitzung der Personen zwischen der Aufhebung des SchutzstatusS und der Rick-
kehr zu schaffen.

Weiter ist die Rechtsstellung der Personen zu kldaren, wenn nach funf Jahren der Schutzstatus S noch
nicht aufgehoben ist. Im Frihling 2027 wird die erste Kohorte der Gefllichteten mit Schutzstatus finf
Jahrein der Schweiz sein. Im Gesetz ist vorgesehen, dass Personen mit SchutzstatusSnach flnf Jahren
eine Aufenthaltsbewilligung B erhalten, die aber weiterhin an den Schutzstatus gekoppelt ist und damit
keine Aufenthaltssicherheit losgeldst vom Schutzstatus bietet. Gleichzeitig haben Personen nach finf
Jahren die Moglichkeit, ein Hartefallgesuch zu stellen. Dies dirfte zu einem sprunghaften Anstieg bei
den Hartefallgesuchen fihren, was mit einem betrachtlichen administrativen Aufwand sowohl fir den
Bund als auch die Kantone einhergeht. Es gilt deshalb friihzeitig zu kldren, wie diese Situation zu hand-
haben ist und ob es allenfalls Anpassungen braucht.

5. Irreguldre Migration, Sicherheit und Wegweisungsvollzug
5.1. Erkenntnisse

Die Schweiz ist auf Migration und dabei insbesondere auf die Migrationin den Arbeitsmarkt angewie-
sen. Derweitaus grosste Teil der Zuwanderung indie Schweiz findet regular statt. Unter die irregulare
Migration fallen samtliche Personen, die ohne giltige Einreiseerlaubnis, resp. ohne giltigen Aufent-
haltstitel in die Schweiz einreisen oder sich hier aufhalten. In der 6ffentlichen Debatte werden die The-
men irreguldre Migration und Asyl oft vermischt, insbesondere im Themenbereich Sicherheit. Der
grosste Teil derirregular aufhaltigen Personen stellt kein Asylgesuch in der Schweiz — und verursacht in
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der Regel auch keine Probleme mit Kriminalitat, weil diese Personen (z.B. Sans Papiers) alles daranset-
zen, moglichst unauffallig und unter dem Radar der Behdrden in der Schweiz zu verbleiben. Fir die
Asylstrategie 2027 ist entsprechend nur jener begrenzte Teil der irregularen Migration von Relevanz,
der einen Bezug zum Asylsystem hat.

Eine zentrale Herausforderung jedes Asylsystems besteht darin, den Anteil offensichtlich unbegriinde-
ter Asylgesuche moglichst tief zu halten («Protect the protection system»). Bei Personen, die per se
Uber keinen asylrechtlich relevanten Flichtlingsgrund verfligen, ist zudem eine rasche Ruckflhrung
wichtig. Das Asylsystem der Schweiz darf nicht dazu dienen, dass Personen ihren irreguldren Aufenthalt
in der Schweiz mit aussichtslosen Asylgesuchen verlangern kdnnen oder die Asylstrukturen als kurzfris-
tige Unterbringungsmoglichkeit oder als Eingangstor zum schweizerischen Gesundheitssystem nutzen.
Zudem ist zu bericksichtigen, dass die behordlichen Zustandigkeiten bei Asylsuchenden und bei irre-
gular anwesenden Personen von Gesetzes wegen unterschiedlich sind. Wahrend das Asylsystem als
foderale Verbundaufgabe der drei Staatsebenen ausgestaltetist, sind bei den Auslanderinnen und Aus-
landern mit ungeregeltem Aufenthaltsstatus in erster Linie die Kantone und Gemeinden gefordert.
Massnahmen in diesem Bereich kdnnen damit zu Lastenverschiebungen zwischen den foderalen Ebe-
nen flhren.

Der kleine Teil von irregularen Migrantinnen und Migranten, welche mit kriminellen Absichten in die
Schweiz kommen und im Verlauf ihres Aufenthaltsin der Schweiz ein unbegrindetes Asylgesuch stel-
len, schaden der Glaubwdrdigkeit der schweizerischen Asylpolitik und den tatsachlich Schutzbedurfti-
gen. Dasselbe gilt fir Asylsuchende ohne Schutzperspektive, welche delinquieren, bevor sie zurlckge-
fuhrt werden, oder die untertauchen, um der Ruckfiihrung zu entgehen. Es handelt sich dabei oft um
Personen aus Landern mit einer sehr tiefen Schutzquote. Die drei Staatsebenen sindsich einig, dassder
Anteil solcher Personen im Asylbereich méglichst tief gehalten werden soll. Schutzbedirftigen Perso-
nen soll den Zugang zum Asylsystem nicht verwehrt werden.

Es liegt in der Natur der Sache, dass das Phdnomen der irreguldren Migration schwer fassbar ist. Es
kann nur abgeschatzt werden, wie viele Personen irregular in die Schweiz einreisen. Die Zahlen des
Bundesamtes fiir Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) lassen darauf schliessen, dass es sich um mehrere
zehntausend Personen pro Jahr handelt. Ein grosser Teil davon sind jedoch Personen, welche die
Schweiz durchqueren oder nach kurzer Zeit wieder verlassen (Transitmigration). Auch bei den Perso-
nen, welche sich langere Zeit unrechtmassig in der Schweiz aufhalten, gibt es eine grosse Dunkelziffer.
Sie leben oft im Untergrund und kénnen von den Behdrden nicht systematisch erfasst oder erkannt
werden. Diese Personen haben in der Regel keine Berlhrungspunkte mit dem Asylsystem und nur we-
nige von ihnen werden kriminell. Die drei Staatsebenen sind sich einig, dass eine hdhere Kontrolldichte
an den Binnengrenzen oder eine Schliessung dieser Grenzen keine geeigneten Mittelsind, um die irre-
guldre Migration oder die Anzahl der Asylgesuche nachhaltig zu beeinflussen oder zu steuern (siehe
Kapitel 3). Die Schweiz ist an den Schengen-Besitzstand gebunden und damit auch an denfreien Perso-
nenverkehrinnerhalb des Schengenraums. Eine gute Koordination und eine weitgehend harmonisierte
Praxis im Umgang mit irregularer Migration unter den Kantonen sind wichtig.

Fir die Glaubwiirdigkeit des Asylsystems und des Rechtsstaatesist es wichtig, dass Personen ohne Blei-
berecht in der Schweiz konsequent weggewiesen werden und die Wegweisung zeitnah vollzogen wird.
Dies gilt umso mehr bei Personen, die im Schengenraum strafféllig werden. Die Schweiz engagiert sich
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seit Jahren erfolgreich fir eine gute Zusammenarbeit mit wichtigen Herkunftslandern und zahlt im eu-
ropaischen Vergleich zu den fihrenden Staatenim Bereich der Rickkehr. In gewissen Konstellationen
ist der Wegweisungsvollzug aufwéandig, etwa bei der Organisationvon Reisedokumenten, und die Ko-
ordination mit den zustandigen auslandischen Behdrden (insbesondere im Bereich Identifikation)
nimmt eine gewisse Zeit in Anspruch.

Insofern sind sowohl im Bereich der Beziehungen zu den Herkunftsstaaten alsauch bei den rechtlichen
Rahmenbedingungen und der Koordination des Wegweisungsvollzugs weitere Verbesserungen anzu-
streben, um die Glaubwirdigkeit des Asylsystems weiterhin zu gewahrleisten.

5.2. Handlungsbedarf
Anreize fiir unbegriindete Asylgesuche und ausserordentliche Rechtsmittel reduzieren

Das Asylsystem sollte keine Anreize bieten, unbegriindete Asylgesuche zu stellen. Es ist zu prifen, wo
im bestehenden Asylverfahren solche Anreize vorhanden sind. Diese sind nach Mdéglichkeit zu beseiti-
gen. Gleiches gilt fir unbegrindete Mehrfachgesuche und ausserordentliche Rechtsmittel. Dabei ist
daraufzu achten, dass der Zugang zum Asylsystem flr schutzbedirftige Personen nicht erschwert und
jederzeit gewahrleistet wird.

Wechselwirkungen zwischen dem Asylsystem und der irreguldaren Migration bericksichtigen

Sofern gewisse Personen davon abgehaltenwerden, unbegriindete Asylgesuche zu stellen, verbleiben
diese moglicherweise mit ungeregeltem Aufenthalt in der Schweiz und fallen in die Zustandigkeit der
Kantone, waszueiner Mehrbelastung der Kantone, Stadte und Gemeinden fihrenkann. Solche Lasten-
verschiebungen sind mit Blick auf das Gesamtsystem zu berlcksichtigen. Relevant sind dabei Unter-
bringungs-, Betreuungs- und Gesundheitskosten, wie auch die Kosten und Aufwendungen fir die Weg-
weisung und den Vollzug.

Konsequentes Vorgehen der Behérden gegen kriminelle Personen mit ungeregeltem Aufenthalt

Personen mit ungeregeltem Aufenthalt, welche in der Schweiz negativ auffallen, sollen von den Kanto-
nen konsequent weggewiesen und zuriickgefihrt werden. Zu diesem Zweck ist eine gute Zusammen-
arbeit aller involvierten Behorden notwendig. Zudem ist eine einheitliche und transparente Erfassung
der Wegweisungen durch die Kantone wichtig. Die Regelungen unter den Kantonen zur Finanzierung
des Vollzugs sollen langfristig so ausgestaltet werden, dass die Kantone sich gegenseitig beim Vollzug
von Wegweisungen unterstitzen kdnnen, ohne finanzielle Risiken einzugehen. Zudem sollen die BemU-
hungen auf internationaler Ebene mit entsprechenden Ruckfihrungsvereinbarungen (insbesondere
Migrationspartnerschaften und -abkommen) weiter intensiviert werden.

Konkrete Massnahmen sollen sich insbesondere gezielt an kriminelle Personen richten. Die von Bund
und Kantonen eingesetzte Taskforce gegen Intensivtater (Taskforce Intensivtater AIG/AsylG3) ist ein
konkretes Beispiel dafiir, wie in dringlichen Fallen alle verfigbaren Mittel ausgeschopft werden sollen.

3 Medienmitteilung vom 4. April 2025
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Ausserdem soll sichergestellt werden, dass schwer straffélligen Personen ein allfélliger Aufenthaltssta-
tus rasch aberkannt werden kann. Uberdies sind fiir die Sicherstellung des Vollzugs von Wegweisungen
rechtliche Anpassungen bei den auslanderrechtlichenZwangsmassnahmen zu prifen. Im Rickkehrbe-
reich sind beim Bund wie bei den Kantonen zusdtzliche Massnahmen, insbesondere zur Férderung der
freiwilligen Rickkehr, zu entwickeln, um die bestehenden Prozesse weiter zu verbessern und zusatzlich
zu beschleunigen.

6. Integration

6.1. Erkenntnisse

Die Integration von Gefllchteten ist ein zentraler Bestandteil einer kohdrenten Asylpolitik. Sie setzt
idealerweise kurz nach der Einreise ein und schafft die Voraussetzung dafiir, dass Menschen mit Blei-
beperspektive rasch und nachhaltig einen Platz in der Gesellschaft und der Arbeitswelt finden. Die In-
tegrationsforderung starkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt, reduziertlangfristig die Abhangigkeit
von Sozialleistungen und ermoglicht die Nutzung zahlreicher Potenziale — gerade auch im Hinblick auf
den Fachkraftemangel. Sie tragt dazu bei, soziale Spannungen zu vermeiden, Teilhabe zu sichern und
die Glaubwirdigkeit sowie Steuerungsfahigkeit der Asyl- und Migrationspolitik insgesamt zu starken.

Mit der Integrationsagenda Schweiz (IAS) haben Bund, Kantone, Stadte und Gemeinden gemeinsam
eine Strategie definiert, die es erlaubt, Gefllchtete nachhaltig zu integrieren. Eine erste Zwischenbilanz
im Rahmen der Gesamtstrategie Asyl zeigt, dass damit in der Sprachforderung, der Arbeitsmarktin-
tegration und der Bildungsbeteiligung von Gefllchteten in den letzten finf Jahren deutliche Fort-
schritte erzielt werden konnten. Der von der Schweiz gewdahlte breite Integrationsforderansatz hat sich
bewahrt und soll weitergeflihrt werden. Die Einbettung der IAS in die kantonalen Integrationspro-
gramme (KIP) und die gestarkte interinstitutionelle Zusammenarbeit haben wesentlich zum Erfolg der
IAS beigetragen. Dennoch zeigen sich in mehreren Handlungsfeldern Herausforderungen fir die Zu-
kunft:

Drei von vier Gefllchteten erreichen das IAS-Sprachférderziel — im internationalen Vergleich ein sehr
guter Wert. Dennoch bleibt die Férderung bildungsferner Gruppen herausfordernd. Es ist deshalb zu
klaren, welche Gefliichteten mit der IAS warum nicht erreicht werden kénnen. Zu prifen ist auch, wie
die Sprachférderung kiinftig noch starker alslangerfristiger, bildungsorientierter Prozess gestaltet wer-
den kann.

Die Zahl der geforderten Kinder im Vorschulalter istim Rahmen der IAS zwar gestiegen, sie bleibt jedoch
schweizweit unter 50 %. Der Zugang zu qualitativhochwertigen Angeboten ist oft durch fehlende Be-
treuungsplatze und finanzielle Hirden limitiert. Eine starkere strukturelle Verankerung frihkindlicher
Forderung sowie verbindlichere Vorgaben kénnten hier Abhilfe schaffen.

Die Ausbildungsbeteiligung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf Sekundarstufe Il konnte mit
der IAS markant erhéht werden —von 40 % (2020) auf tber 65 % (2023). Dennoch zeigt die Zwischen-
bilanz, dass junge Erwachsene nicht genligend gut erreicht werden und Frauenin den Bildungsangebo-
ten deutlich untervertreten sind. Gefordert waren in Zukunft flexiblere Ausbildungsformate, gezielte
Anreize sowie eine intensivierte individuelle Begleitung wahrend der Ausbildung.
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Geflichtete finden seit Einfihrung der IAS schneller und haufiger eine Erwerbstatigkeit als friher; be-
reits vier Jahre nach Einreise sind 45 % der Flichtlinge und vorldaufig aufgenommenen Personen er-
werbstdtig. Doch deren Beschéftigung ist oft prekar: tiefe Lohne, unsichere Arbeitsverhéaltnisse und
Dequalifizierung erschweren eine vollstandige Abldsung aus der Sozialhilfe. Zudem ist ein signifikanter
Gender-Gap zu beobachten: Es sind deutlich weniger Frauen erwerbstatig als Manner.

Mit der Einfiihrung der IAS konnte schliesslich auch die Zahl der Gefllichteten, die an Massnahmen zur
sozialen Integrationteilnehmen, stark erhoht werden. Trotzdem werden die Potenziale der Zivilgesell-
schaft, der Wirtschaft und der Geflichtetenim Hinblick auf eine umfassende gesellschaftliche Teilhabe
noch zu wenig genutzt. Hinzu kommen Diskriminierungserfahrungen und psychosoziale Belastungen,
welche die Integration zusatzlich erschweren.

6.2. Handlungsbedarf

Damit die IAS ihre Wirkung langfristig entfalten kann, braucht es in der Integration ein gemeinsames,
verbindliches Engagement allerstaatlichen Ebenen—politisch, strukturell und finanziell. Bund, Kantone,
Stadte und Gemeinden sind gefordert, die Umsetzung der IAS konsequent weiterzufihren, die Wirk-
samkeit der Massnahmen regelmassig zu Uberprifen, die erreichten Fortschritte sichtbar zu machen
und die notwendigen finanziellen Mittel bereitzustellen. Die Zwischenbilanz zur IAS hat folgenden
Handlungsbedarf aufgezeigt:

Um das volle Potenzial der IASauszuschopfen, braucht esmehr Verbindlichkeit: Angebote, die Gefliich-
tete wirklich erreichen, klare Anreize zur Teilnahme sowie bei Bedarf Verpflichtungen sollen sicherstel-
len, dass der Erstintegrationsprozess rasch und nachhaltig gelingt und alle Geflichteten aktiv an der
Gesellschaft teilhaben. Der Integrationsprozess flir Menschen mit einer Bleibeperspektive soll so frih
wie moglich beginnen.

Es braucht zudem zuséatzliche Anstrengungen bei der Integration von gefliichteten Frauen, damit diese
ihre Bildungs- und Karrierechancen gleichberechtigt wahrnehmen kénnen. Bund, Kantone, Stadte und
Gemeinden mussen daflr sorgen, dass ihre Angebote mit familidren Verpflichtungen vereinbar sind.

Eine wirksame Integration setzt voraus, dass das Asylsystem koharent ausgestaltet ist. Unterbringung,
Sozialhilfe und Integrationsmassnahmen missen besser aufeinander abgestimmt werden (vgl. Ziffer
4.2).

In den einzelnen Férderbereichen wurde folgender Handlungsbedarf identifiziert:
Sprachférderung starken

Die Sprachférderung bildet das Fundament der Integration. Sie muss konsequent auf individuelle Po-
tenziale sowie konkrete Bildungs- und Arbeitsziele ausgerichtet sein und wenn nétig auch nach Arbeits-
aufnahme weitergefiihrt werden. Um alle Geflichteten zu erreichen, sind differenzierte und zielgrup-
pengerechte Angebote unverzichtbar. Bund, Kantone, Stadte und Gemeinden anerkennen, dass der
Spracherwerb Zeit braucht, und stellen die dafir erforderlichen Ressourcen sicher.
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Zugang zu frihkindlicher Férderung verbessern

Gefllchtete Kinder missen beim Schuleintritt faire Startbedingungen haben. Bund, Kantone, Stadte
und Gemeinden verpflichten sich daher, den Zugang zu qualitativ hochwertiger frihkindlicher Férde-
rung zu verbessern. Finanzielle Hirden sollen abgebaut, Betreuungsangebote gezielt ausgebaut und
verbindliche Massnahmen in den Regelstrukturen verankert und die Abstimmung von Integrationsa-
genda und Regelstruktur geférdert werden.

Mit Bildung Zugang zum Arbeitsmarkt schaffen

Eine nachhaltige berufliche Integration gelingt in der Schweiz nur mit einem Abschluss mindestens auf
Sekundarstufe Il. Junge Geflichtete miussen daher umfassend geférdert werden— mit Ausbildungsmo-
dellen, die ihre Lebensrealitat berlcksichtigen, individueller Begleitung und ausreichender Zeit fir den
Abschluss. Es braucht einen Zusatzeffort, insbesondere bei jungen Erwachsenen.

Arbeitsmarktintegration nachhaltig gestalten

Gefllchtete sollenin qualifikationsnahe Beschéaftigung eintreten. Daflr brauchen sie eine ganzheitliche
Begleitung, massgeschneiderte Forderangebote direkt am Arbeitsplatz und pragmatische Wege zur An-
erkennung von im Herkunftsland erworbenen Qualifikationen. Bund, Kantone und die Organisationen
der Arbeitswelt tragen gemeinsam die Verantwortung, diese Voraussetzungen zu schaffen.

Gesellschaftliche Teilhabe sichern

Integration bedeutet mehr als Erwerbstatigkeit: Sie erfordert gesellschaftliche Teilhabe, Mitbestim-
mung und einen konsequenten Schutz vor Diskriminierung. Die Erfahrungen und Perspektiven Gefliich-
teter missen aktivin die Gestaltung von Integrationsmassnahmen einfliessen kénnen. Es braucht einen
Ausbau von Angeboten, welche die personlichen Fahigkeiten starken, Selbstvertrauen fordern und in-
dividuelle Handlungsspielraume erweitern. Gleichzeitig wird der Diskriminierungsschutz gestarkt und
gesellschaftliche Teilhabe sowie Mitsprache und Mitwirkung systematisch gefordert.

7. Kapitel: Einbezug anderer Partnerorganisationen und der Zivilgesellschaft

Die vonden dreiStaatsebenen gemeinsam in Auftrag gegebene Analyse wurde weiteren Bundesstellen,
dem UNHCR, der Eidgenossischen Migrationskommission (EKM) und einer Vielzahlinteressierter Orga-
nisationen aus der Zivilgesellschaft zur Stellungnahme unterbreitet. Die Analyse wird grosstenteils als
sachdienliche Grundlage flr weitere Arbeiten gewdrdigt. Die Vertreterinnen und Vertreter der Zivilge-
sellschaft kritisieren allerdings, dass die Analyse aufvier den Behorden wichtige Kernthemen fokussiere
und andere, den NGO wichtige Themen, vernachlassige. Die Stellungnahmen des UNHCR, der EKM und
der NGO sind der Analyse angehangt. Die drei Staatsebenen sind sich bewusst, dass die Asylstrategie
2027 eine Behdrdenstrategie ist und nicht alle Perspektiven auf den Asylbereich abdeckt. Die drei
Staatsebenen anerkennen die Bedeutung und Rolle der Partnerorganisationen, der Zivilgesellschaft und
Flichtlingsgemeinschaften und nehmen deren Stellungnahmen zur Kenntnis. Die drei Staatsebenen
werdendie Partnerorganisationen und die Zivilgesellschaft bei der Umsetzung des politischen Mandats
in geeigneter Form einbeziehen.

SODK, KKJPD, SGV, SSV und EJPD 15



	1. Einleitung
	2. Europäische und internationale Zusammenarbeit im Asyl- und Migrationsbereich
	3. Asyl
	3.1. Erkenntnisse
	3.2. Handlungsfelder

	4. Schutzstatus S
	4.1. Erkenntnisse
	4.2. Handlungsfelder

	5. Irreguläre Migration, Sicherheit und Wegweisungsvollzug
	5.1. Erkenntnisse
	5.2. Handlungsbedarf

	6. Integration
	6.1. Erkenntnisse
	6.2. Handlungsbedarf

	7. Kapitel: Einbezug anderer Partnerorganisationen und der Zivilgesellschaft

